
 
 
Anhang 1 zum Reglement für Lernende

 
 

Schulgelder, Geldleistungen, Gebühren
Gültig ab Schuljahr 2009/10 

 
 

1. Schulgelder 

Hospitanten und Repetenten (ohne Lehrvertrag)

Kantonale 

Ausserkantonale 

 
Stützkurse, Aufgabenhilfe 

Keine Unterrichtskosten, Lehrmittel werden verrechnet
 
Weiterbildungskurse 

Reduzierte Kursbeiträge für Lernende
 
 

2. Gebühren 

Ersatz des Ausweises für Lernende

Ersatz des Absenzenbüchleins 

Ersatz des Zeugnisses 

 
 

3. Verbrauchsmaterial 

Verbrauchsmaterial-Anteile pro Schulj

Gewerbliche Abteilung 

Kaufmännische Abteilung 

Berufsvorbereitungsjahr 

Vorlehre 

Integrationskurs 

 
 

4. Brillenfranken 

Zu Beginn des Schuljahres wird durch die Sportlehrperson der „Brillenfranken“ eingezogen. 
Damit werden Brillen, die im Sportunterricht beschädigt werden, ganz oder teilweise bezahlt.
 
 

5. Umtriebsentschädigungen

Für die mutwillige oder fahrlässige 
Umtriebsentschädigungen verlangt werden. Diese decken die effektiv entstandenen Kosten 
ab (gem. Art. 4.3. dieses Reglements). 

Anhang 1 zum Reglement für Lernende 

Schulgelder, Geldleistungen, Gebühren 

Hospitanten und Repetenten (ohne Lehrvertrag) 

CHF 240.00 je Jahreslektion

CHF 860.00 je Jahreslektion

Keine Unterrichtskosten, Lehrmittel werden verrechnet 

Reduzierte Kursbeiträge für Lernende (gem. Kursausschreibung) 

Ersatz des Ausweises für Lernende CHF 10.00 

CHF 10.00 

CHF 10.00 

Anteile pro Schuljahr: 

CHF 43.00 

CHF 43.00 

CHF 90.00 

CHF 50.00 

CHF 50.00 

Zu Beginn des Schuljahres wird durch die Sportlehrperson der „Brillenfranken“ eingezogen. 
Damit werden Brillen, die im Sportunterricht beschädigt werden, ganz oder teilweise bezahlt.

Umtriebsentschädigungen 

 Beschädigung von Einrichtungen und Mobilien können 
Umtriebsentschädigungen verlangt werden. Diese decken die effektiv entstandenen Kosten 

 

je Jahreslektion 

je Jahreslektion 

Zu Beginn des Schuljahres wird durch die Sportlehrperson der „Brillenfranken“ eingezogen. 
Damit werden Brillen, die im Sportunterricht beschädigt werden, ganz oder teilweise bezahlt. 

Beschädigung von Einrichtungen und Mobilien können 
Umtriebsentschädigungen verlangt werden. Diese decken die effektiv entstandenen Kosten 


